(Bezeichnung der Dienststelle (Ort und Datum)
in Blockschrift oder Stempel)

Bezirksregierung Munster
Dezernat 35.3

48128 Munster

Betreff: Stadterneuerung
(Einzel-)MalRnahme:
Verwendungsnachweis vom:

Ergebnis der Verwendungsnachweis-Prifung
durch die zustandige baufachliche Dienststelle der Gemeinde
(Nr. 6.8 VVG zu § 44 LHO)

Der Verwendungsnachweis wurde baufachlich geprift. Auf Grund stichprobenweiser
Uberpriifung der Bauausfiihrung und der Rechnungsbelege wird die Ubereinstimmung
der Angaben im Verwendungsnachweis mit der Baurechnung und mit der Ortlichkeit

bescheinigt. Die baufachliche Stellungnahme ist nicht beigeftigt.

(Rechtsverbindliche Unterschrift)



	Ergebnis der Verwendungsnachweis-Prüfung

